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Präambel 

 
Gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), in der der-
zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit dem § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für das Land 
NRW (SchulG) in der Fassung vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), in der derzeit gültigen Fassung, 
in Verbindung mit den § 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz) vom 03.12.2019 (GV. NRW. S. 894) in der aktuell gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Eschweiler nachfolgende Satzung beschlossen: 
 
 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Eschweiler 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Angebote zum Offenen Ganz-
tagsbetrieb an Grund- und Förderschulen im Primarbereich der Stadt Eschweiler. Diese Regelun-
gen gelten nur für öffentlich geförderte Betreuungsangebote. Für ausschließlich privat finan-
zierte Betreuungsangebote gilt diese Satzung nicht.  
 

(2) Die Einrichtungen stehen grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern, die an Eschweiler 
Grund- und Förderschulen schulpflichtig sind, offen. Ein Anspruch auf Einrichtung des Offenen 
Ganztagsbetriebs an einer bestimmten Schule besteht aktuell nicht. Ab dem 01.08.2026 wird der 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an jeder Grund- und Förderschule aufbauend ab der 1. 
Klasse für den Primarbereich eingeführt. 

 
§ 2 

Zustandekommen der Inanspruchnahme 
 

(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an den Einrichtungen und Angeboten zum Offenen Ganztagsbe-
trieb erfolgt in der Regel in der gewünschten Schule. Mit der schriftlichen Annahme der Anmel-
dung kommt die Teilnahme zustande.  

 
(2) Die Anmeldung soll bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn bei der Schulleitung für das folgende 

Schuljahr schriftlich erfolgen. Sie ist verbindlich und kann für die Dauer des Schuljahres nicht 
zurückgenommen werden. Ausnahmen sind in begründeten Fällen, z.B. bei Umzug oder bei sozi-
alen Härten, zulässig. Kündigungen sind mit Begründung schriftlich ebenfalls bei der Schulleitung 
bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn für das nächste Schuljahr einzureichen. 

 Alle außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule gelten als schuli-
sche Veranstaltungen. Mit der Aufnahmezusage besteht für die Teilnahme an den Angeboten 
während der Betreuungszeiten Schulpflicht. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann die Schul-
leitung auf Antrag einzelne Kinder für einen begrenzten Zeitraum hiervon befreien. 

 
(3) Die Erziehungsberechtigten werden alsbald spätestens bis zum 31. Mai vor Schuljahresbeginn von 

der Schulleitung der gewünschten Schule im Einvernehmen mit dem OGS-Träger über die Auf-
nahme schriftlich unterrichtet. 

 
(4) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Über die Auf-

nahmen bzw. die Reihenfolge der Aufnahmen entscheidet die Schulleitung nach pflichtgemäßem 
Ermessen; soziale Aspekte sind bei der Vergabe der Plätze zu berücksichtigen. Ab dem Jahre 2026 
besteht nach dem Ganztagsförderungsgesetz vom 2. Oktober 2021 ein individueller Rechtsan-
spruch auf einen OGS-Platz. Dieser Anspruch tritt mit Beginn des Schuljahres 2026/27 in Kraft 
und wächst ab Klasse 1 auf. 
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(5) Ein Kind kann vom Besuch des offenen Ganztagsbetriebes ausgeschlossen werden, wenn dies zur 

Sicherung des Auftrages des Ganztagsbetriebes notwendig wird oder die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und dem Träger nicht mehr gewährleistet ist. Hier-
über entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen mit dem OGS-Träger nach Beratung mit 
der/dem OGS-Koordinator*in, Schul- und Jugendamt. 

 
§ 3 

Angebotszeiten 
 

(1) Während des Schuljahres vom 1.8. – 31.7. j. J. erstreckt sich der Zeitrahmen offener Ganztags-
schulen unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen 
von mindestens 8.00 bis 15.00 Uhr, in der Regel bis 16.00 Uhr. An unterrichtsfreien Tagen, be-
weglichen Ferientagen sowie an Ferientagen findet Betreuung von 8.00 Uhr bis mindestens 
15.00 Uhr statt. Außerdem bleibt die OGS an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 
an Rosenmontag geschlossen (s. Ferienbetreuung). 

 
Die Schule stellt 15 Minuten vor Schulbeginn die Aufsichtspflicht sicher. Während der Betreu-
ungszeiten finden auch Förderangebote, Angebote im musisch-künstlerischen, gesellschaftli-
chen und im Sportbereich sowie sonstige Arbeitsgemeinschaften, Aktivitäten und Projekte statt.  
 

(2) An den unterrichtsfreien Tagen und Ferientagen finden freizeitpädagogische Angebote statt, die 
mit den Kindern geplant und vorbereitet werden. Sie beinhalten sowohl Freispielzeiten als auch 
ein gestaltetes Ferienprogramm. 
Jeder OGS-Standort bietet mindestens eine Ferienbetreuung zu folgenden Zeiten an: 
 Sommerferien: 3 Wochen 
 Herbstferien:  1 Woche 
 Weihnachtsferien: Tage vor Heilig Abend und Tage nach Neujahr 
 Osterferien:  1 Woche 
 Pfingstferien:  1 Tag 
Durch die Kooperation mit einem anderen OGS-Standort (möglichst der Nachbarstandort) kann, 
bis auf die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Rosenmontag, an sämtlichen Feri-
entagen eine Ferienbetreuung angeboten werden.  
 
Bei Ferienangeboten über dieses Maß hinaus kann die Schulleitung in Abstimmung mit dem OGS-
Träger entscheiden, in den Weihnachtsferien keine Betreuung anzubieten. 
Mit Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 2026 besteht allerdings ein Rechtsanspruch auf Betreu-
ung in den Schulferien. Auf Landesebene können Schließzeiten von bis zu vier Wochen im Jahr 
vorgesehen werden, die in den Schulferien liegen müssen. Nach Vorlage der erwarteten Ausfüh-
rungsbestimmungen ist ggfls. eine Änderung dieser Bestimmung erforderlich. 
 
An den Offenen Ganztagsgrundschulen gibt es pro Schuljahr zwei Schließtage, an denen Päda-
gogische Ganztage des multiprofessionellen Teams der OGS stattfinden. Im Rahmen der Jahres-
planung werden diese Tage terminiert. Die Termine werden den Eltern möglichst zum Beginn des 
neuen Schuljahres mitgeteilt, so dass sie sich darauf einstellen und womöglich eine Betreuung 
für ihr Kind organisieren können. 

 
Für Angebote während der Ferien wird jeweils rechtzeitig vorher eine Bedarfs- und Anmelde-
rundfrage durchgeführt. Mit der Anmeldung besteht dann auch hier grundsätzliche Teilnahme-
pflicht. 
 

§ 4 
Mittagessen 

 
Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist Pflicht. 
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§ 5 
Beiträge, Umlagen, Entgelte 

 
(1) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird neben dem Elternbeitrag gem. § 6 Abs. 1 ein 

kostendeckendes Entgelt berechnet. Vergünstigungen, die sich aus anderen gesetzlichen Re-
gelungen ergeben, bleiben hiervon unberührt. 

 
(2) Für besondere Aktivitäten während der Ferienbetreuung, z.B. Ausflüge, können zusätzliche, kos-

tendeckende Umlagen erhoben werden. Die Teilnahme an der Aktivität kann von der vorherigen 
Entrichtung der Umlage abhängig gemacht werden. Bei der Ferien-Rundfrage ist von den Trä-
gern hierauf besonders hinzuweisen. 

 
(3) Alle übrigen Kosten sind mit den üblichen Elternbeiträgen gem. den nachfolgenden Festsetzun-

gen abgegolten. 
 

 

§ 6 
Beitragspflichtige, Beitrag, Fälligkeit 

 
(1) Die erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 

SGB VIII (Erziehungsberechtigte) haben für ein Schuljahr zwölf monatliche, öffentlich-rechtliche 
Beiträge nach der folgenden Beitragstabelle zu zahlen: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 

erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII (Erziehungsberechtigte). 

 
(3)  Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich dem Schuljahr (01.08. - 31.07.). Abweichend davon 

beginnt die Beitragspflicht mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die OGS aufgenommen wird. 
Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Schuljahres, zu dessen Ende das Kind die OGS verlässt.  

 
Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum 1. des Monats im Voraus zu entrichten und wird stets als voller 
Monatsbeitrag erhoben. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuung im Verlauf eines Monats beginnt 
bzw. endet. 

 
Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 Tage nach Bescheiderteilung.  

 

Jahreseinkom-
men 

 
Elternbeitrag 
erstes Kind 

 
Elternbeitrag für 
ein weiteres Kind 

bis 24.000 € 0,00 € 0,00 € 
bis 36.000 € 40,00 € 20,00 € 
bis 48.000 € 60,00 € 30,00 € 
bis 60.000 € 80,00 € 40,00 € 
bis 72.000 € 100,00 € 50,00 € 
bis 84.000 € 120,00 € 60,00 € 
bis 96.000 € 140,00 € 70,00 € 

bis 108.000 € 160,00 € 80,00 € 
ab 108.000 € 180,00 € 90,00 € 
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Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der OGS (z.B. wegen Betriebsstörungen, Hei-
zungsausfall, Naturereignissen, Streik, Pandemie pp.) oder gelegentliche Fehlzeiten des Kindes 
genauso wenig berührt wie durch Verzicht auf die Inanspruchnahme der Leistungen während der 
Ferienzeiten. 

 
Scheidet ein Kind vor Ablauf eines Schuljahres gem. § 2 Abs. 2 Satz 3 aus, so ist die Frage der 
Beendigung der Beitragspflicht in die Ermessensentscheidung einzubeziehen. 

 
(4) Für das dritte und jedes weitere Kind, das ein Angebot in einer öffentlich geförderten Betreu-

ungseinrichtung der Stadt Eschweiler wahrnimmt, wird kein Beitrag erhoben. 
 

(5) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die erziehungsberechtigten Eltern oder die-
sen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) dem Jugend-
amt der Stadt Eschweiler schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe 
(gem. Buchst. a) ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe 
oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu zahlen. 
 
Die Eltern oder Personen, die nach Abs. 1 und 2 an die Stelle der Eltern treten, haben Änderungen 
der persönlichen Verhältnisse den Schulen und dem Jugendamt sowie Änderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse dem Jugendamt der Stadt Eschweiler umgehend schriftlich mitzuteilen 
(z.B. auch Abfindungen, Lohnnachzahlungen pp.).  
 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, für das die Veränderung eingetreten ist, rückwir-
kend auswirken. 
 

(6) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 7 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der erziehungsbe-

rechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII im Sinne 
des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie ausländische Einkünfte. Ein Ausgleich 
mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehe-
partners ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und 
das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht 
hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeldgesetz und Elternzeitgesetz (BEEG) 
bleibt nach Maßgabe des § 10 BEEG nur in Höhe des Grundbetrages unberücksichtigt. Mutter-
schaftsgeld bleibt analog zum Elterngeld ebenfalls nur in Höhe des Grundbetrages für 8 Wochen 
nach der Entbindung unberücksichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem BEEG ist nicht dem Ein-
kommen hinzuzurechnen. 
 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, die nach § 6 Abs. 2 an die Stelle der Eltern treten, 
Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und 
steht ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er/sind sie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 
10 v.H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des 
Mandats hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze Freibeträge von dem nach Absatz 1 ermittelten 
Einkommen abzuziehen. Die Freibeträge orientieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinterlegten 
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Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 EStG erfassten Personenkreis gleichge-
stellt. Berücksichtigungsfähig sind Kinder, für die nach Steuerrecht dem Grunde nach Kinder-
freibeträge geltend gemacht werden können.  
 
Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungsfähigkeit ihrer Kinder in geeigneter Form 
glaubhaft zu machen. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, ist der Freibetrag analog 
der Verfahrensweise bei beiden Elternteilen zu berücksichtigen. 
 

(4) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres (Jahresgesamtbrutto), für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkom-
men im Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, ist der Elternbeitrag vorläufig festzusetzen. Hierbei 
ist hilfsweise auf das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres oder auf das zu 
erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 

 
 

§ 8 
Befreiungen, Ermäßigungen 

 
(1) Empfänger*innen von Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und 

SGB XII) sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind für die Dauer des Leistungsbe-
zuges von der Erbringung des Beitrages befreit. Gleiches gilt für die Empfänger*innen von Leis-
tungen nach dem Wohngeldgesetz sowie für die Empfänger*innen von Leistungen nach § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 
 
Nimmt der/die Leistungsempfänger*in im Laufe des Kalenderjahres eine Erwerbstätigkeit auf 
und scheidet infolgedessen aus dem Leistungsbezug aus, so werden die bezogenen Transfer-
leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jahreseinkommen hinzugerechnet. 
 
Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages besteht in den Fällen der Gewährung einer er-
zieherischen Hilfe gemäß den §§ 33 und 34 SGB VIII unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in einer Einrichtung zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förder-
schulen gem. § 1 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von Personen, die nach § 6 Abs. 1 an die Stelle der 

erziehungsberechtigten Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder ein Angebot 
der Kindertagespflege bei gleichzeitiger Inanspruchnahme einer Betreuung in einer Offenen 
Ganztagsschule in Anspruch, so wird ein kombinierter Beitrag erhoben (Kombi-Beitrag). 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Beitragsanteil für die Inanspruchnahme der Betreuungs-
leistung in Kindertageseinrichtung / Kindertagespflege sowie einem Beitragsanteil für die Inan-
spruchnahme der Betreuungsleistung in der Offenen Ganztagsschule. Für die Ermittlung der 
Höhe des insgesamt zu leistenden Kombi-Beitrages ist der Betreuungsumfang des ältesten Kin-
des in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege maßgebend (siehe nachfolgende 
Tabelle).  
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Kombi-Beiträge – Elternbeiträge für Kindertagespflege bzw. Kindertageseinrichtungen 
bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule ab 01.08.2024: 
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 25 € 20 € 45 € 

bis 48.000 € 45 € 30 € 75 € 

bis 60.000 € 75 € 40 € 115 € 

bis 72.000 € 100 € 50 € 150 € 

bis 84.000 € 130 € 60 € 190 € 

bis 96.000 € 145 € 70 € 215 € 

bis 108.000 €  160 € 80 € 240 € 

ab 108.000 € 175 € 90 € 265 € 

 

Jahreseinkom-
men 

Betreuungsumfang 35 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 40 € 20 € 60 € 

bis 48.000 € 70 € 30 € 100 € 

bis 60.000 € 105 € 40 € 145 € 

bis 72.000 € 140 € 50 € 190 € 

bis 84.000 € 185 € 60 € 245 € 

bis 96.000 € 225 € 70 € 295 € 

bis 108.000 €  255 € 80 € 335 € 

ab 108.000 € 285 € 90 € 375 € 
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Jahreseinkom-
men 

Betreuungsumfang 45 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 36.000 € 70 €  20 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70 €  395 €  

bis 108.000 €  355 €  80 €  435 €  

ab 108.000 € 385 € 90 € 475 € 

 
 
(3) In den Fällen der ergänzenden Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule und in Kindertages-

pflege bemisst sich der Beitrag nach der Gesamtbetreuungszeit gem. der Elternbeitragssatzung 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in der Stadt Eschweiler [Bei-
tragstabelle a)] und des Beitrages nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind von den Beitragspflichtigen unverzüglich an-

zugeben. 
 
 

§ 9 
Mitwirkungspflichten der Schulen 

 
Die Schulen haben bei der Heranziehung der Beiträge im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. 
Dazu gehören die Aushändigung von Informationsmaterial (z.B. Satzung, Infoflyer pp) für Eltern über 
Offene Ganztagsschulen allgemein inklusive Beitragsstaffelung, die Ausgabe von Einkommenserklä-
rungs- und sonstigen Vordrucken und die rechtzeitige Meldung an das Jugendamt vor Beginn des 
Schuljahres oder bei Änderungen über Namen und Anschrift der zur Ganztagsbetreuung aufgenom-
menen und der ausscheidenden Kinder einschl. Angaben zu deren Erziehungsberechtigten bzw. Per-
sonen, die an deren Stelle treten. 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Einrichtung zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt E-
schweiler, in Kraft getreten am 01.08.2023, außer Kraft. 
 


